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Das alles hatte aber auch sein: Gutes, für den Papst W1e für die deutschen

Katholiken,. Bei anderer politischer Lage wäare aum vermeiden g-
9 da{fß die Knzyklika für politische, Deutschland gerichtete Ziele
ausgenützt worden wäre, einem Sinn also, der den Absichten 1USs
zuwiderlief. Jetzt war auch der Schein vermileden, als ob 1€e€ Kıirche politi-
sche Schützenhilfe in ihrem Kampf mıiıt dem nationalsozialistischen Staat
gesucht hätte.

Entwicklungshilfe un Völkerrecht
KRAUSS SJ

Herstellung rechter Beziehungen zwischen Ländern verschiedener Entwick-
lungsstufe, Beseitigung der Not und Gewährleistung der Menschenrechte in
allen Ländern Aaus Gründen menschlicher Solidarität aut Weltebene, dar-
über hinaus Sicherung des Friedens durch eine Angleichung des wirtschafit-
Llichen und sozlalen Standes der verschiedenen Völker un Gebiete mıt
diesen Hinweisen, die in der Knzyklika Mater et Magistra den Abschnitt
über Entwicklungshilfe einleiten, ist „„das Problem uUNserer Zeit“‘ ıIn se1ine
rechten Dimensionen hinein_gestellt

Eine Knzyklika „über die Jüngsten Entwicklungen des gesellschaftlichen
Lebens und seine Gestaltung 1Im Lichte der christlichen Lehre‘®‘ mußte auch
autf die Lage der sogenannten Fintwicklungsländer und die diesbezüglichenAufgaben der entwickelten Länder eingehen. Die Menschheit wird neben
dem der Atomwaffen meısten VO  > diesem Problem bedroht und be-
unruhigt. Darum ist den Sozialwissenschaften und damit auch der christ-
lichen Gesellschaftslehre autf diesem Gebiet eC1INe ungeheure Aufgabe gestellt,
die den kommenden Jahrzehnten bewältigt wefd en muÄf8ß.

Daß die VO.  5 Johannes XIIL gegebenen Anregungen un aufgezeigtenHeilmittel mehr allgemein gehalten sınd, entspricht ebensosehr dem Stand
‚„„Kıne der größten uUNnserer eıt gestellten Aufgaben ıst wohl diese, zwıschen den wirt-

schaftlıch fortgeschrittenen un den wirtschaftlich noch Entwicklung begriffenen Län-
dern die rechten Beziehun herzustellen. Während die einen Wohlstand Jeben, leıden
die andern bittere Not. 30801 NU.  ; die wechselseıtigen Beziehungen der Menschen in allen
Teilen der Welt heute CS geworden sind, dafß sS1e sıch gleichsam als Bewohner eın un
desselben. Hauses vorkommen, dann dürfen dıe Völker, die mıt Reichtum un: Überflufß
gesättigt sind, die Lage jener Völker nıcht VELBESSCNH, deren Angehörige mıt osroßeninneren Schwierigkeiten kämpfen haben, dafß 816e VOLC Elend un Hunger fast zugrundegehen un nıcht in ANSEMESSCHNETC VW eise Iın den Genufß der wesentlichen Menschenrechte
kommen. Dies weniger, alg die Staaten täglıch mehr voneinander abhängig werden
und eın dauerhafter und segensreicher Friede nıcht gewährleistet ıst, wenn dıe wirtschait-
lıche un sozıale Lage des einen VO:|  - der des andern allzu stark abweicht‘® (SozialenzyklıkaPapst Johannes’ Mater et Magıstra, N TOCY. Im Lolgenden wird der als Herder-
Taschenbuch veröffentlichte ext zugrunde gelegt un die dortige Numerierung jeweils in
Klammern hınzugesetzt.
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pmfäflwissenséhaftlichen Forschung, die trotz der Fülle der täglich Zu

dem Thema erscheinenden Literatur och im Anfangsstadium steckt, W16€6
auch dem mehr praktisch-konkreten Charakter der Enzyklika, die sich viel-
fach mıiıt Hinweiısen aut erreichbare Nahziele begnügt®, für ıne grund-
sätzlichere Stellungnahme die Zeit och nicht reif sein scheint. Dies
darf aber nıicht darüber hinwegtäuschen, da{fß Mater et Magistra für die
Fragen der Entwicklungshilfe auf einer Soziallehre aufbaut, die dazu be-
reıts eIN1LgES hat.

Wenn der Enzyklika auch nıcht ausdrücklich VOo.  \ der völkerrechtlichen
Problematik der Entwicklungshilfe gehandelt wird, ist doch unverkenn-
bar die eCUuU«c politisch-rechtliche VWeltsituation iın Rechnung gestellt. Neben
den bschnitten 157—184, die ausdrücklich VOI Entwicklungshilfe handeln,
finden sich och ber anderen Abschnitten Wendungen und Hinweise,
die das bezeugen. Dies ist sicher eın bedeutsamer Wandel gegenüber den
vorausgehenden Sozialrundschreiben Rerum Novarum und OQuadragesimo
Anno, die internationale Zusammenhänge entweder Sar nicht der doch
Nur al SaNZ wenıgen Stellen erwähnen.

DIiE ÄKTUALITÄT VO  Z MATER MAGISTRA

Wenn S1C.  n einmal die Mühe macht, alle auf 1e€ internationale Situa-
tıon bezüglichen Hiınvweise eıinen gewissen Zusammenhang bringen,
ist INnal  > überrascht, W1e sehr Mater el Magistra einerseıts der Entwicklung

Völkerrecht und In der internationalen Politik gerecht WITr  d un: ander-
se1ts auch auf der den letzten beiden Jahrzehnten besonders vertieften
„internationalen Doktrin®® der Kirche fulßt

Die Forderung ach Entwicklungshilfe wird in der Enzyklika Gründen
der heute gegebenen technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten un
der allgemeinmenschlichen Solidarıität als Selhbstverständlichkeit anerkannt.
395 die WHortschritte der wissenschattlichen FErkenntnis un Produktions-
technik geben augenscheinlich der staatlichen Führung heute ımfassen-
derem Ma{iß als früher Möglichkeiten die Hand, Spannungen zwischen
den verschiedenen Nationen auf Weltebene mildern c. (54) un: den
entsprechenden Källen „verlangt schon die Solidarıtät aller Menschen und
erst recht die christliche Brüderlichkeit dringend vielfache praktische Hilfe
zwischen den Völkern“®‘ Diese Solhidarıtät wird gleichfalls hinsicht-
lich der Bedrohung durch Übervölkerung gefordert: ‚„In eben dieser An-
gelegenheit ist eiıne weltweite Zusammenarbeit erstreben 0.

(3anz iınne der ırenischen und auf die Zukunft ausgerichteten Ten-
€Nz VO.  b Mater un Magıstra werden über das Kolonialzeitalter nıcht viele
Worte verloren. wird 1n den Zusammenhang der „Vermachtung der
Wirtschaft“® hineingestellt, die sechon In der Enzyklika Ouadragesimo Anno
VL P  1US XI gebrandmarkt worden 441C lieferte im Krgebnis die sTaat-
liche Gewait der Selbstsucht der Mächtigeren aUus und mündete inter-
nationalen Finanzimperialismus”” (30) Und wird aul die sechon damals

Vgl den Beitrag VOo  \ Oswald VoO  - Nell-Breuning ın dıieser Zschr. 7159 (1961/62) 1106 $.,
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S He1nnch Kr‘äüss  erhobehe* Forderung Pius XI. na(ch „gemeinsamen Beratungen zwischen den  Staaten und Zusammenarbeit auf Weltebene, auch zum Zwecke des wirt-  schaftlichen Wohles der Völker“ (37) sowie nach dem „Ausbau einer inner-  staatlichen und internationalen Rechtsordnung mit einem Gerüst fester Ein-  richtungen, öffentlicher und freier, das Ganze beseelt von der sozialen  Gerechtigkeit‘“ (40) hingewiesen.  Was nun die heute notwendige und mögliche Hilfe an die unterentwickel-  ten Länder angeht, so muß deren Ziel sein, „daß diese in den Stand gesetzt  werden, ihren wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt einmal selbständi  zu vollziehen“ (173). Darum wird auch mehr als bloße „Nothilfe“ (161£.)  als unumgänglich angesehen: „Maßnahmen dieser Art allein werden in vie-  len Fällen nicht ausreichen, um die nachhaltigen Ursachen von Hunger und  Not schlagartig zu beseitigen. Meist wird rückständige Wirtschaftsweise die  Schuld tragen. Um hier abzuhelfen, müssen alle gangbaren Wege versucht  werden: man muß den Menschen zu einer guten fachlichen und beruflichen  Ausbildung verhelfen; ferner muß ihnen Kapital zugeführt werden, um ihre  ‚Wirtschafti zeitgemäß auszustatten und weiterzuentwickeln“ (163). Tech-  nical Assistance® und Kapitalhilfe, die beiden Hauptformen der Entwick-  lungshilfe, werden damit ausdrücklich genannt.  Gleichzeitig mit diesem Anspruch der Entwicklungsländer auf entspre-  chende Hilfe wird die Veränderung anerkannt, die sich auf der internatio-,  nalen Szene daraus ergab, daß „nach dem Untergang der Kolonialherrschaft  die Völker Asiens und Afrikas ihre politische Selbständigkeit erreichten“  (49). Es wird ausdrücklich die Eigenart der neuen Völker betont und Rück-  sichtnahme darauf gefordert (169f.). Die neugewonnene Souveränität muß  vor Herrschaftsansprüchen über wirtschaftliche Hilfe (171) und vor neuen  Formen der Kolonialherrschaft (172f.) in Schutz genommen werden.  Die Anerkennung des Rechts auf echte Selbständigkeit der neuen Staaten  besagt aber keineswegs, daß deren wirtschaftlicher und sozialer Fortschritt  nur egoistischen Zielen zu dienen habe. Ganz im Gegenteil! Er wird in einen  größeren Zusammenhang hineingestellt, wonach die gelungene Ingangbrin-  gung eines Entwicklungsprozesses in den bisher rückständigen Ländern „nicht  wenig dazu beitragen (wird), alle Staaten zu einer Gemeinschaft zu verbin-  den, deren einzelne Glieder im Bewußtsein ihrer Rechte und Pflichten über-  einstimmend zur Wohlfahrt aller beitragen‘“ (174).  Dies kann gar nicht anders sein in einer Zeit, wo sich die Lage „nicht nur  innerhalb der Staaten, sondern auch im Verhältnis der Staaten zueinander“  (46) so sehr gewandelt hat: „Jedes Problem von einiger Bedeutung, stelle es  sich nun auf dem Gebiet der Wissenschaft, der Technik, der Wirtschaft und  Gesellschaft, der Politik oder Kultur, übersteigt darum sehr oft die Möglich-  8 Der Ausdruck „Technical Assistance‘‘ ist im Deutschen schwer wiederzugeben. Die  Bezeichnung stammt wohl von den sogenannten technical departments (Gesundheit, Land-  wirtschaft, Forstwesen, Erziehung), die in der Kolonialverwaltung eine wichtige Rolle ge-  spielt haben. In Deutschland würde man von Sonderverwaltungen sprechen. Das Gutach-  ten des Wissenschaftlichen Beirates beim Bundeswirtschaftsministerium über eine ratio-  nale Wirtschaftshilfe an die Entwicklungsländer übersetzt den Ausdruck mit  hilfe‘. Man könnte vielleicht auch  „Verwaltungshilfe‘ sagen. Auf keinen Fall darf man  „„Beratungs-  das Adjektiv „„technisch‘“ hier auf die Bedeutung „mit Industrie und Maschinen zu tun  habend“‘ einengen.  428Heinrich Krauss
erhobene Forderung 1US X ach „gemeinsamen Beratungen zwischen den
Staaten un Zusammenarbeit auft Weltebene, auch Zwecke des wirt-
schaftlichen Wohles der Völker‘®® (937) SOWI1Ee ach dem „Ausbau einer ıinner-
staatlichen un: internationalen Rechtsordnung mit einem Gerüst tester Kin-
richtungen, öffentlicher und Ireier, das Ganze beseelt VO  — der sozlalen
Gerechtigkeit“ (40) hingewiesen.

Was 108808 die heute notwendige un mögliche Hiltfe die unterentwieckel-
ten Länder angeht, so mu deren Ziel se1n, ‚„„dafß diese In den Stand geseizt
werden, ihren wirtschaftlichen un! sozialen HWortschritt einmal selbständi
ZU vollziehen‘“‘® Darum wird auch mehr als bloße ‚„Nothilfe‘® (161ials unumgänglich angesehen: ‚„Mafßnahmen dieser Art allein werden in VIe-
len Fällen nicht ausreichen, die nachhaltigen Ursachen von Hunger und
Not schlagartig beseitigen. Meist wird rückständige Wirtschaftsweise die
Schuld tragen. Um hier abzuhelfen, mMUussen alle gangbaren Wege versucht
werden: mu ß den Menschen eıiner ute: fachlichen un: berutlichen
Ausbildung verhelien; ferner mu ß ihnen Kapital zugeführt werden, ihre
VWirtschaft zeitgemälß auszustatten un weiterzuentwickeln‘®® ech-
nıcal Assistance3 und Kapitalhilfe, die beiden Hauptformen der Entwiek-
Jungshilfe, werden damit ausdrücklich genannt,.

Gleichzeitig mıt diesem Anspruch der Kntwicklungsländer aut eNISpre-
chende Hilfe wird die Veränderung anerkannt, die sich aut der ınternatio-
nalen Szene daraus ergab, dafß ‚„nach em Untergang der Kolonialherrschaft
die Völker Asiens und Aifrikas ihre politische Selbständigkeit erreichten“‘‘
(49) Es WITr':!  d ausdrücklich die Kigenart der Völker betont un: ück-
sichtnahme darauf gefordert (1698 Die UuSCWOMNENE Souveränität inı
VOT Herrschaftsansprüchen über wirtschaftliche Hiltfe un VOL NeUEN
Formen der Kolonialherrschaft (417275.) Schutz SCHOMMNLEN werden.

Die Anerkennung des Rechts auf echte Selbständigkeit der Staaten
besagt aber keineswegs, dafß deren wirtschaftlicher un sozialer Fortschritt
DUr egoistischen Zielen dienen habe (zanz im Gegenteil! Er wırd In einen
größeren Zusammenhang hineingestellt, wonach die gelungene Ingangbrin-
Suns eINESs Kntwicklungsprozesses en bisher rückständigenLändern „nicht
wen1g dazu beitragen (wird), alle Staaten einer Gemeinschaft verbin-
den, deren einzelne Glieder Bewulfßstsein ihrer Rechte un Pflichten über-
einstımmend ZUur Wohlfahrt aller beitragen‘‘

Dies kann niıcht anders sSeiIN in einer Zeit, sıch die Lage „Nicht 1Ur
innerhalb der Staaten, sondern auch ım Verhältnis der Staaten zueinander®‘
(46) sehr gewandelt hat „Jedes Problem VOoO  a einıger Bedeutung, stelle
sich Nu aut dem Gebiet der Wissenschaft, der Technik, der Wirtschafift un
Gesellschaft, der Politik oder Kultur, übersteigt arum schr oft die Möglich-

Der Ausdruck ‚„„Technical Assistance‘‘ ist im Deutschen schwer wiederzugeben. Die
Bezeichnung tamımt wohl VOIll den sogenannten techn:cal departments (Gesundheıit, and-
wirtschaft, kKorstwesen, Erziehung), die iın der Kolonialverwaltung ıne wichtige Rolle -spielt haben In Deutschland würde INa VO.  e} Sonderverwaltungen sprechen. Das Gutach-
ten des Wissenschaftlichen Beıirates beim Bundeswirtschaftsministerium über ıne ratio-
nale Wiırtschaftshilfe die Kntwıicklungsländer übersetzt den Ausdruck mıiıt
hılfe‘t Man könnte vielleicht uch ‚„ Verwaltungshilfe‘‘ Nn Auf keinen all darf INan

‚„„‚Beratungs-
das Adjektiv ‚„„technisch‘®‘ hier utf dıe Bedeutung ‚„„miıt Industrie un Maschinen
habend‘*‘* einengen.
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keiten eines einzelnen Tandes. Ks stehf ofit iın ihter'natiönalen‚ ja weltweiten
Zusammenhängen” „Der wissenschafiftliche und technische Fortschritt
hat jüngster Zeit die zwischenstaatlichen Beziehungen iın allen Bereichen
des menschlichen Zusammenlebens verstärkt. c. und selbst die größten
Nationen können aut sich allein gestellt ihre eigenen Probleme nicht sach-
gerecht oOSenN.  OS Die einzelnen Länder sind darautf angewiesen, sich gegenselt1g
auszuhelfen un ergänzen; xönnen s1e 1 eıgenes Wohl wahren,
weE S16 zugleich auft das Wohl anderer Länder Bedacht nehmen. Darum
sind Einvernehmen un: Zusammenarbeit dringend geboten“

Diese „Verflochtenheit der Völker untereinander un damıt die Abhän-
gigkeit der Völker voneinander“‘ ıst auch der Grund für eiIne andere KEr-
scheinung des internationalen Lebens unserer Tage: ‚K entstehen und
entwickeln S1C.  h auf Weltebene immer weitere überstaatliche Organisationen
und Gremien wirtschaftlicher, sozlaler un!: kultureller Art, mıt dem Ziel,
das Wohl der weltweıten Völkergemeinschaft gewährleisten“ (49)

Die Existenz dieser überstaatlichen Organisationen wird Mater et Ma-
gıstra och mehrtfach erwähnt, se1 ıIn Lexten, 1e Zusammenhang miıt
der zunehmenden gesellschaftlichen Verfiechtung Gesundheitswesen, Un-
terricht und Erziehung VO.  am der „reichen Vielfalt Vo  - Verbänden, Vereini-
gunSCH, Einrichtungen miıt wirtschaftlicher, gesellschaftlicher, kultureller,
unterhaltender, sportlicher, berutflicher ınd politischer Zielsetzung sowohl

nationalen Raum W1€ auft Weltebene‘” (60) sprechen, se1 €S, da{fß die
ede ıst VO  — der Mitwirkung der Arbeiterschaft auch auf der internatıo-
nalen Ebene (9% 100) der vVvon den übernationalen Organisationen, die für
bestimmte Wirtschaftszweige zuständig sınd (99) stets werden sS1e über-
AQUS$S DOSLELV beurteilt und die Mitarbeit 1n ihnen ermutigt. Daß Sonder-Or-
ganısationen der wIJIe die Internationale Arbeits-Organisation (1AO)
der die Organisatıon tTür Ernährung un Landwirtschaft diesem
Zusammenhang ausdrücklich genannt werden (103, bzw. 156), versteht 81C.  h
VO.  - selbst, wWwWenNnn weiß, daß die Kirche mıt iıhnen schon seıt langen Jah-
LeIN Zusammenarbeit steht Im schnitt über Entwicklungshilfe
wird natürlich eigens auf diejenigen internationalen Institutionen, die sich

Technical Assistance un Kapitalhilfe bemühen, hingewiesen

DER VÖLKERRECHTL!CHE HiNTI-:RGRUND'
Diese Auffassungen und Hinvweise Mater et Magistra sıind ihrer Be-

deutung DUr würdigen, WE sS1e aut dem Hintergrund der neuesten

Entwicklung des Völkerrechts und der internationalen Politik sieht Auch
1er sind die zuständigen issenschaftler vordringlich mit ähnlichen Fragen
beschäftigt. Die Ablösung des Kolonialsystems mıt sSeiner Irennung der
Welt politisch und wirtschaftlich aktive Nationen un:! politisch und
wirtschaftlich passıve Völker und Gebiete, die mıt dieser Ablösung verbun-
denen Versuche zur Herstellung eıner universalen rechtlich-politischen Völ-
kergemeinschaft SOWl1e die wachsende Bedeutung der nicht-staatlichen inter-
nationalen Organisationen nehmen in der völkerrechtlichen Diskussion einen
imMmmer breiteren Raum e1n.
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Die Ablösung des Kolonialsystems

Um den Umschwung richtig ZU würdigen, der sich während der etzten
Jahre der allgemeinen Auffassung hinsichtlich der überseeischen Gebiete
vollzogen hat, muß INa  —_ sıich zunächst einmal die Kigenart der juristischen
un politischen Konstruktionen VOLT Augen führen, untier denen die koloniale
Kxpansion Kuropas ber die Welt während der VErgaNnSCNE 1er Jahrhun-
derte VOL sich Sing Bel jeder dieser Konzeptionen sind der Haupt-
sache drel, die eLwa auch mıt den Hauptphasen der kolonialen Kxpansion
zusammenfTallen ıst nämlich versucht worden, wenigstens ın der heo-
r1e eine gEWISSE Interessengemeinschaft zwischen Kolonialmacht und
olonıe herzustellen. Krst wenn sich über dıe schwachen Punkte dieser
Kolonialsysteme klar wird, trıtt das Neue, das sich heute anbahnt, deut-
licher hervor.

Im spätmittelalterlich bestimmten System der spanischen un: der portu-
giesischen Kaolonisation die Berechtigung überseeischen Landnahme
mıt der Evangelisierungspflicht verknüpft. Demjenigen Staat oder Hürsten,
der Übersee Handel triıeh der KEroberungen vornahm, War die Verant-
woriung f..  = das eil der unterworfenen Völker auferlegt. Die vielberutenen
päpstlichen Bullen und Schiedssprüche erklären sich NUur von daher4.

Die folgende Periode des un 18. Jahrhunderts ist bestimmt durch die
Idee des Kolonialpaktes. Hs ıst die Zeit der riyalisierenden Landnahme durch
Franzosen, Holländer und KEngländer, meiıst aut dem Weg über Siedlungs-
kolonien oder die priviulegierten Handelskompagnıen Gemä{fß dem -
kantilistischen Wirtschaftsdenken der Zeit sollte die Kolonie den wirtschaft-
lichen Interessen des Mutterlandes dienen und VO  - diesem dafür Schutz VOL

äaufßeren un!: ınneren WYeinden SOWI1E Nachschub Menschen un Wiırt-
schaftsgütern erlangen. Der ‚Pakt“ bezieht S1IC  h dabei aut Seiten der Kolonie
LUr auf die europäischen Siedler, Kaufleute der Plantagenbesitzer, wäh-
rend VOoO Wohl der KEingeborenen (oder der eingeführten Sklaven) nıcht
die ede ist

Das Wohl der farbigen Völker IM ers im auf des Jahrhunderts mıt
der Ausgestaltung der Mandats- un Treuhandsidee ins Bliekfeld D  1es€eE
WIFT:  d grundgelegt während der allgemeinen kolonıiıalen Ernüchterungsperiode
ach dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und den Wirren auf den
westindischen Inseln, dem damaligen Inbegriff VON Kolonialreichtum. In
dieser Zeit bekämpfen ein aufklärerischer Antikolonialismus un die huma-
nıtäre Anti-Sklavereibewegung mıft der autftkommenden liberalen
Wirtschaftstheorie, die das auf Monopolen aufgebaute System des olo-

Vgl 1wa Adol} Keın, ber die Bedeutung der überseeischen Ausdehnun
für das europäilische taatensystem, iın Hıstorische Zeitschrijft 157 (1928), ‚Veu-
druck Darmstadt 1955, Die dortigen eLwas siımplıfizierten Urteile über die be-
rühmten päpstlichen Bullen, die die Welt zwıschen Spanien und Portugal aufteilten, 1iın-
den eiıne eingehendere Darstellung beı Joseph Höffner, Christentum und Menschen-
würde. Das Anlıegen der spanıschen Kolonzialethik ım Goldenen Zeitalter, Trier 1947_‚

Zur merkantilistischen Periode des Kolonialzeıtalters vgl Werner Sombart, Der
derne Kapıtalısmus, Berlın 4 430 KHerner Müller-Armack, Religrıon
und Wirtschaft, Stuttgart 1959,
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Entwickln\mgshilféa un' Völkerrecht V
Malpaktes die Verurteilung des Merkantilismus einschließt, den Erwerb
Von Kolonien

Mit dem Neubeginn der kolonialen Kxpansıon Kuropas In den Jahrzehn-
ten ach 1870 wird die Mandatsıdee aber ann eın mächtiger Hebel ZUF

kolonialen Ausbreitung un ZULr Ordnung des afro-asiatischen Raumes 8  ur
die Bedürfnisse der europäischen Wirtschaft un Politik. Sie verbindet sich
mıt dem gewaltig gestiegenen Bewußfstsein der Kuropäer VO.  an ihrer ziyilisa-
torischen Überlegenheit un der daraus S1IC.  h ergebenden Aufgabe. se1ıner
besonderen Ausprägung 1mMm Laut des vVETSANSCNE Jahrhunderts schließt
der Mandatsgedanke zweierlei eın  © Erhaltung un Schutz der eingeborenen
Bevölkerung auf der einen Seite un Bereitstellung der Rohstoffe und Bo-
denschätze der VoO  [> ihnen bewohnten Gebiete für die Industrienationen
anderseits. Man war dabei der etwas nalıven Meinung, dafß S1C  h hierbei ber
das Spiel der Weltwirtschaft eın harmonischer Interessenausgleich zwischen
Industrie- un Rohstoffgebieten ergäbe.

D  116e Mandatsidee findet schließlich ihre Ausprägung internationalen
Verträgen als „internationales Mandat*®® Vorbereitet durch die Zusammen-
arbeit der Seemächte ZULC Bekämpfung des Sklavenhandels den Jahrzehn-
ten ach 1815, wird dieser Gedanke ach einem nicht allzu glücklichen
Versuch anläßlich der Errichtung des Kongostaates 18335 7U ersten Mal
institutionalisiert 1m Mandatssystem des Völkerbundes. abel tinden WITr
sowohl den Texten der Berliner Kongo-Akte VO.  b 1835 als denen der
Völkerbundsmandate 1€ oben erwähnte bloße Juxtaposıition VOo Wohl der
Kingeborenen un dem Prinzip der „Offenen Tür®® Au Ausnutzung der Roh-
stoffe nd Bodenschätze

Das auf der Freihandelsidee des Jahrhunderts eruhende Prinzip der
„ÖOÖffenen Tür®® besagt die Gleichheit der Industrienationen hinsichtlich des
Zugangs en kolonialen Rohstoffen un Absatzmärkten. Eıs War his
Beginn des ersten Weltkrieges verhältnismäßig weitgehend anerkannt. Man
glaubte damıt gleichzeitig auch den Interessen der Einwohner der Kolonial-
gebiete dienen. Die Problematik dieser Frage sah INan nicht „Die Offene
1ür betraf erster Liıinie die Interessen der Kolonialmächte: Gleichheit für
Handel, Gleichheit hinsichtlich Konzessionen und Ausbeutung der afrıka-
nischen Rohstoffquellen bedeutete Gleichheit zwischenandelsnationen ohne
viel ezug auf 1e Auswirkung dieser Handelstätigkeit aut Leben un: Gesell-
schaftsstruktur der Kingeborenen Afrika. Man setizte vOraus, daß das
Kindringen ausländischer Händler un Unternehmer SOWIE ausländischer
Waren ein Gut iın S1C  h selbst se1. ° 8

Noch den ersten Jahren ach 1945 mochte mancher das neuerrichtete
Treuhandsystem als die Z WAaLr verspätete, aber doch 10808 endlich verwirk-
Lichte befriedigende KRegelung ur  &s das Verhältnis VO  — fortgeschrittenen
rückständigen Ländern ansehen. Nıicht NUur brachte 6S eine gegenüber dem

Georges Hardy‚ ILa polıtique colonıale el le partage de 1a erre au XIX®
ei K siecles, Parıs 1957 , 55ft

Vgl hlerzu die ausführlichere Darstellung des Verfassers ıunter dem Tıtel Das Dop-
pelte Mandat. Zur Entwicklung der kolonialen Mandatsidee, ın (ivıtas. Jahrbuch Jür
christliche Gesellschaftsordnung, I, Mannheım 71962

Duncan Hall, Mandates, Dependencıies and Trusteeship, Washington
19485 48
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biısherigen Mandatssystem des Völkerbundes verstärkte Finflußmöglichkeit
der Völkergemeinschaft autf die Verhältnisse ı den betreffenden Gebieten,

den ehemaligen deutschen un ıtalienischen Kolonien (Große Treu-
handverwaltung) Kıs dehnte der sogenannten Kleinen Treuhandverwal-
cun die internationale Überwachung auf alle Kolonialgebiete über-
haupt aus un schien Forderungen entgegenzukommen, die seıit Beginn
des Jahrhunderts erhoben worden

Dieses besonders englischen Linkskreisen un den USA vertireten€e
Ideal 6C1INer internationalen Verwaltung für cdhe rückständigen Gebiete sollte
sich jedoch nıicht als zukunftsträchtig er weisen Heute kan feststellen,
dafß S1C  h der Treuhandgedanke durch die iNNeTe Wandlung, die bei der
Gründung der Vereinten Nationen schon vollzogen hatte, selbst authob
Dies 1 nicht 1Ur die tatsächlich erlangte Unabhängigkeit der eisten
Kolonialgebiete, die weitgehend der durch den Ost West Konflikt be-
stiımmten Weltlage zuzuschreiben haben, daß S16 schnell selbständig WUÜUTr-
den. Eıs 1st vielmehr auch der Sahz Kınstellung den abhängigen
Gebieten zuzuschreiben, Kinstellung, wWwW1IC S1e sich etitwa Art der
UN--Satzung ausspricht:
‚„Die Mitglieder der Vereinten Nationen, welche die Verantwortung für die
Verwaltung von Gebieten haben oder übernehmen, deren Völker och nıcht
die volle Selbstregierung erreicht haben, anerkennen den Grundsatz, dafß
die iInteressen der Bewohner dieser Gebiete ausschlaggebend sınd un .  Der-
nehmen als e1116 heilige Missiıon die Verpflichtung, die Wohlfahrt der Be-
wohner dieser Gebiete weitgehend ördern un: diesem Zweck
a) mıl gebührender Rücksichtnahme auftf die Kultur der betreffenden Völker

ihren politischen, wirtschaftlichen, sozialen un erzieherischen Wort-
schritt iıhre gerechte Behandlung un ihren Schutz Mißbräuche
SCH ährleisten
die Fähigkeit Selbstregierung entwickeln die politischen Bestre-
bungen der Völker gebührend berücksichtigen un: SIC bei der schritt-
AyCcC1isen Kntwicklung ihrer politischen Kinrichtung ZÄ| unterstützen  A

Dies geht offenbar jel veılter als der entsprechende Artikel der
Völkerbundsatzung, durch den sich die Kolonialmächte verpflichteten, „der
eingeborenen Bevölkerung den ihrer Verwaltung unterstellten bieten
z gerechte Behandlung Z verbürgen Jetzt stehen nıcht mehr der bloße
Schutz der Kingeborenen der die bloße Berücksichtigung ihres Wohles
Vordergrund sondern der Gedanke, da{fß die Schätze Gebietes erster
180088 eEsSsEN Bewohnern dienen haben und da{flß zudem alle Völker der
Erde absehbarer Zeit den Genuß CISCNET politischer Einrichtungen ge-
Jangen sollen

Von da 21US8S ist och kleiner Schritt ZUr Entwicklungspolitik
Schritt der dann auch bald gelan WIT:  d „Entwicklung diesem Zusam-
menhang unterscheidet sich dabei deutlich VOL „Erschließung“‘, von
der Kinbeziehung 1 die moderne wirtschaftlich- technische Welt als solche.
Die Erschlieißsung hatte vielfach bereits unfier dem Kolonialregime statt-
gefunden, unterschied S1C.  h aber selbst ı optimalen Fällen VvVo  > der Entwick-
Jungsförderung heutigen Sinn dadurch da{fß S16 Gunsten der olo-
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nıalmacht geschah als Ausdehnung VOo  b deren wirtschaftlicher und militä-
rischer Macht Auf die Interessen der Bewohner des Gebietes wurde Ur

eiNeEImN Rahmen Rücksicht5 Keinesfalls War den Auf-
bau eiNer eigenständigen Volkswirtschaft gedacht AÄhnlich lief auch die
mıt dem „„Offenen- Tür-Prinzip unter dem Treuhandgedanken verbun-
ene „Sorge für das Wohl der Kingeborenen Kolonialzeit hauptsäch-
lich aui C1NeN Schutz VOT Ausrottung hinaus, WOZUu das Schicksal der
nordamerikanischen Indianer der der australischen Ureinwohner abschrek-
kende Beispiele lieferte. Die Vertragstexte VOoO  — 1385 und 18390 (Berliner und
Brüsseler Konferenzen hinsichtlich Airika) der Völkerbundsatzung
lassen als selbstverständliche Unterstellung erkennen, dafß die Kiıngebore-
nenstamme 7 War geschützt und N  : „Zivilisation®® angeleitet werden müßten.
aber doch nıcht grundsätzlich über ihre traditionelle Lebensweise hinauszu-
führen

Die AÄAusdehnung der Völkerrechtsgemeinschaft ber die Welt
Vorbereitet un: begleitet wurde die e€ue Betrachtungsweise VOo.  > der

zwıischen erfolgten Ausdehnung der Völkerrechtsgemeinschaft ber die VWelt
Diese Universalität der Völkerrechtsgemeinschaft ıst durchaus nichts Selbst-
verständliches

WAar vertireien Vitoria, Suarez un andere Moraltheologen des Jahr-
hunderts ohl Gegensatz Z Empfinden der Mehrzahl! ihrer Zeit-
SCHOSSCH bereits die Universalität der zwıischen den Nationen geltenden
Rechtsnormen Ebenso die Anerkennung der neuentdeckten überseeischen
Völker als mögliche Subjekte VOo  - Rechtsbeziehungen auf gleicher Stute miıt
christlichen Fürsten un Gemeinwesen? Dieser erstie Entwurft s uUN1LVer-

salen Völkerrechts verschwindet jedoch schnell Aaus dem Bewußtsein,
sich erst NEeEUESTeEr Zeit wieder durchzusetzen Im un: Jahrhundert
wıird das Völkerrecht als Jus Publicum Europaeum als öffentliches Recht
der sich ohne Herrn, SOUVCTaNn fühlenden europäischen Staaten kon-
zıplert. Die Theoretiker der damaligen Zeıt vertreten auft (Grund der
Interdependenz der europäischen Staaten Völkerrecht, sınd sich aber der
KHigenständigkeit dieser Staaten Vergleich U übrigen VWelt durchaus
bewuflßt 10 Kennzeichnend für diese Periode ist daß C1116 eigentliche recht-
liche Anerkennung außereuropäischer (;emeinwesen ohl WESCH der prak-
tischen Unmöglichkeıit, die überseeischen Völker 105 europälische System
einzubeziehen, nıcht geschieht un 168 TOTLZ manniıgfachen Austausches
VO  —_ Gesandtschaiten miıt exotischen Fürsten.

Im Jahrhundert reitet sich Jlangsam CIM Wandel VOVT. ur die völ-
kerrechtliche Anerkennung wird bestimmend C1Nn zıyilisatorischer Mindest-
standard. Kıs werden mehr ‚„Tarbige“ Staaten, wenıgstens teilweise,
anerkannt. Die Norm des zıyilisatorischen Standards dabeı1 aber damals

Q  Q Höffner 204 Allerdings sollte INa hierbeı den Spanliern des Jahrhun-
derts uch wıederum nicht 11€6 ‚„„‚Modernität“” zuschreiben, WIC Höffer ausdrücklichp6eSCDN

Brown Scott betont; 2414£., 1511
ılhelm ( Grewe, Die Epochen der modernen Völ  errechts-

zeschıchte Zschr. } gesamlte Staatswissenschaft 705 (1945/453),

Stimmen 169 D  6 433
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c6mıt der Vorstell einer „ Vö keraristokra CNS erb S
rechte Weltordnung zugleich miıt der Vormachtstellung der weißen Völ-

ker für alle Zukunft gesichert Z sein 11, Sobald allerdings ın einem weiteren
Schritt zugestanden werden mußte, daß auch nicht-europäische Rassen der
Zivilisation Tähig sınd, ließ sıch die Exklusivität der Weißen immer weniger
halten. Mit dem Ende des ersten Weltkriegs wird eine Reihe vVvoNxn Staaten
mıt farbiger Bevölkerung iın den Völkerbund aufgenommen.

ährend jedoch der Völkerbund mıt der tatsächlichen Ziuvilisations-
stutfe un Reifte der politischen Urganisation als Kriterium der Zulassung
och ziemlich erns nahm, trıtt mıiıt em Ende des zweiıten Weltkriegs eiN

&  En Kriterium ın den Vordergrund: das der „Irıedliebenden Nation®*12.
Da zudem jetzt im Prinzip unterstellt wird, da{fß alle Gebiete und Völker ZUr

Selbständigkeit berufen sind (was ZUrC Völkerbundszeit noch gar nıcht
selbstverständlich erschienen war), seizt mit der durch den Ost-West-Kon-
flıkt un die Atomwaffen veränderten militärıschen Lage.  e die Zwangsmals-
nahmen immer unmöglicher macht, eine ungeheure Beschleunigung des Be-
Ireiungsprozesses der ehemaligen Kolonien ein.

Dabe: ist die Erlangung der Souveränität mıiıt dem Anspruch auf einen
entsprechenden zivilisatorischen Standard verknüpft. War nämlich fIrüher
S! dafß die völkerrechtliche Anerkennung VO  —_ einem zivilisatorischen Mıin-
deststandard abhängig War, ıst heute die völkerrechtliche Souveränität
immer mehr als Sprungbreitt für die nachher vollziehende wirtschait-
lıche, sozlale un kulturelle KEntwicklung anzusehen. ID trılft sich dabel,
da diese universale Ausdehnung der Rechtsgemeinschaft der Völker VOoONn

einer ähnlich unıversalen Ausdehnung der politischen Völkergemeinschaft
begleitet wird, VO  — einer Ausdehnung auf Völker un Staaten aller Rassen
un Zivilisationsstufen, WIe sie och Zeiten des Völkerbundes undenkbar

wAare. Beide Phänomene hängen innerlich ZUSAMMEN, da letztlich
keine Rechtsgemeinschaft ohne eın inımum Verankerung und Ver-
knüpfung der Rechtssubjekte einer politischen Gemeinschaft bestehen
ann 15

Die Vereinten Nationen spielen hinsichtlich der Stellung der Län-
der eine SalNzZ besondere Rolle. Die UNO bhietet diesen Staaten, deren haupt-
sächliche Souveränität ach außen wWw1e ach innen oft och äußerst prekär
ıst, einen Rahmen, der die NEU erlangte Stellung als Völkerrechtssubjekte

11 ber den Zivilisationsbegriff in diesem Zusammenhang vgl Grewe a.a.0 261 ff
D, A. Kölıng gibt eıne dreifache Stufung der Ausdehnung der Zugehörigkeıt Zu  q

Völkergemeinschaft: VO Kriterium der ‚‚christlichen Nat.on®® Se1 INall ber Adas der
„Z1Vilisıerten Nation®® Un heutigen der „Irıedliebenden tion  6 gekommen. Vgl Inter-
natıonal Law ın Expanded World, IL, I Das, wWwWas beı Röling ber die
Periode der christliıchen Nationen gesagt WILr ist ohl allzu summarisch.

13 Eıne derartige politische Völkerorganisatıon brauucht natürlich keineswegs die Struk-
tur jener staatliıchen Organisationsform zu haben, WIe sich diese ın den etzten Jahrhun-
derten für dıe Einzelstaaten herausgebildet nat. Das Problem des Weltstaates bleıbt a 180
noch völlig außerhalb dieser Erwägungen. uch während der Periode des Völkerrechts,
ın der das Prinzıp der staatlıchen Souveränität dominierte, haben übrigens bereits mehr
der weniger formlose Organisationsgebilde der Völkerfamilie bestanden. Das System des
europäischen Gleichgewichts im 13. Jahrhundert un das Konzert der Großmächte ım

Jahrhund-:rt haben Funktionen ausgeübt. WIe S1€e in unserer Zeit in Völkerbund un
UNO institutionalisiert worden SIN Vgl Hermann Mosler, Dıe Großmachtstellung
ım Yölkerrecht, Heidelberg 1949
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un: gegebenenfalls VOLT offenemZugriffder verstec ter INNCTELr
höhlung schützt. Es ıstdarum ein Wunder, wWwWenn die aus der Kolonialherr-
schaft entlassenen Länder der Zulassung ZUr besonders interessiert
sınd Ihre Stellung als OUVeEeraln Staaten wird durch diese Zulassung ZUr

politischen Völkerorganisation gefestigt und erganzt Das Stimmrecht
der Vollversammlung un anderen Gremien der UNÖOÖ bietet einNne asıs
ZUT Mitsprache un ZUr Mitverantwortung der internationalen Politik.

Bel der Gründung der UNÖO 1945 war ZWAaAar die KEntwicklung ZUr politi-
schen Urganisation der Völkergemeinschaft DUr kleinen eil Vo  P
der Frage der heutigen Entwicklungsländer bedingt SCWESCH. Sie gewiınn
aber zunehmende Bedeutung mıt der grölseren Zahl un dem ständig
steigenden Gewicht das diese der Weltorganisation auszuüben CETMOSECN,
Man könnte behaupten, da{fß 16 och schwache Institution der UNO
un die ebenftalls isoliert gesehen schwachen Staaten natürliche
Verbündete sind. Jedenfalls scheint seıt etwa 1955 C1iNe Art stillschweigen-
des Bündnis zwischen Generalsekretariat der UNOÖ un dem Kreis der unfier-
entwickelten Länder ZUuU bestehen beiderseitiger Notwendigkeit das
Generalsekretariat das der fehlenden Zusammenarbeit der roflß-
mächte Aur UÜbernahme exekutiver Befugnisse tendiert findet ihnen e1N€

Stütze, die bei den Großmächten vergeblich sucht un die Staaten
tinden der UNOÖ Weg, sich dem Druck der Blöcke entziehen und
den CISCHECN Einflu{ß ZUr Geltung A bringen

Die nıcht staatliıchen ınternationalen Organisationen
der soeben aufgezeigten Ausdehnung un Örganisierung der Völker-

rechtsgemeinschaft könnte kritisiert werden, daß auch die UNÖO och
siarre Souveränitätsprinzip der Einzelstaaten aufrecht erhalten hat das sich
seıl em Jahrhundert herausgebildet hatte Dies annn und dar{f ZWar bei
der ungeEWI1ISSCH Autorität der UNO Organe un dem daraus sich ergebenden
Trend ZUFr Nachgiebigkeit gegenüber dem rücksichtslosen Stärkeren oder
den Strömungen der Offentlichen Meinung ZUTr Zeit nıcht anders SC111.
ist jedoch bedauerlich weil aunf diese VWeise die zechte der Kinzelpersonen
auft Schutz VOL Übergriffen oder Unzulänglichkeiten des Einzelstaates und
anf C111 Mitsprache- un! Mitwirkungsrecht ı internationalen Fragen äußerst
beschnitten bleiben.

Hs ist nicht leugnen, dafß kleine Einbrüche das Douveränprinzip -
folgt sıind VOLT allem Bezug auf koloniale un quasikoloniale Mifßfßstände.
So war C1iMN ersier Schritt azu die sich schon Jahrhundert durch-
setzende Praxis der sogenannten „MmMumanıtätsintervention ®  9 die
mıl den internationalen Verträgen Sklavenhandel un koloniale
Zwangsarbeit allmählich SECWISSC Menschenrechte 7U Bestandteilen des Völ-
kerrechtsgemacht hatl> In der Menschenrechtserklärung der Vereinten
Nationen VoO 19438 kommt diese Entwicklung SECWISSCH Ab-

Vgl die Artikelreihe 17 Le Monde V 30 8S.—1 196717 VOo  m can Schwöbel L’Avenir
des Natıons Unies

Hartwiıg Bülck, Die Zwangsarbeit Friedensvölkerrecht, Göttingen 1953,
I8 39
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schlufß. Dabei ist unéer IThema sehr interessant, da{fß sich auch hier
ıne NCUC, dynamische Kıinstellung hinsichtlich der Lebensbedingungen
den unterentwickelten Gebieten bemerkbar macht. VWiır tinden nıicht
bloße Schutzbestimmungen, sondern auch Formulierungen wI1e 1m Art. 22
der Menschenrechtserklärung, es heißt
‚„„Jeder Mensch hat Anspruch auf sozjale Sicherheit: hat Anspruch darauf,
durch innerstaatliche Maihnahmen und In ternationale Zusammenarbeit untier

Berücksichtigung der Organisation und der Hilfsmittel jedes Staates ın den
Genufß der für seine Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit
unentbehrlichen wirtschaftlichen, sozialen un kulturellen Rechte gelan-
gen.“ 16

ährend sich aber sowohl die aut dem Konzert der Mächte eruhende Hu-
maniıtätsiıntervention qals auch die Tätigkeit der UNÖOÖ hinsichtlich der Men-
schenrechte 1Ur ın bescheidenem Rahmen gegenüber dem Souveränitäts-
‚pPrinzip praktisch urchsetzen konnten, da die alleinige Zuständigkeit der
Staaten ach ıinnen STETIS eifersüchtige Verteidiger fand, ıst VO  —; ganz anderer
Seite her eıin stärkerer Einbruch gelungen, nämlich C  ber diıe nicht-staat-
lichen internationalen Urganisationen. Diese haben sich als offizielle oder
tatsächliche Faktoren 1MmM internationalen Bereich herausgebildet un nıcht
unbeträchtliche Mitsprache- und Überwachungsrechte erlangt

Dies gilt besonderem Ma{ seıt der Schaffung der Sonderorganisationen
der der sogenannten ”spezlalised agencies””: UNESCO, FAO, IAO,
Weltbank usSW. Sie hatten Vorbilder den zwischenstaatlichen Verwal-
tungsgemeinschaften für Postwesen, Gesundheit, Luftfahrt un ähnlichen
Institutionen, das heißt also in internationalen Verwaltungen für Bereiche,
die VO Einzelstaat allein nıcht mehr zulänglich versehen werden onNnn-
ten1“. Zum anderen haben prıvate Zusammenschlüsse auf internationaler
Ebene Pate gestanden, die später internationale Anerkennung fanden

Das beste Beispiel dafür ist die JIAO ıIn Genf, entstanden ZU Anfang des
ahrhunderts Aaus einem usammenschluß VvVon Unternehmer- un Arbeiter-
organisationen verschiedener Länder, die Arbeits- un SDozlalgesetz-
gebungen In den einzelnen Staaten aufeinander abzustimmen. Als der Völ-
kerbund gegründet wurde, wurden s1e mıt ihm verbunden und 1nNs Völ-
kerrecht eingeführt. Das KHigenartıige daran ıst,; da{iß Gewerkschaften und
Unternehmerverbände ber die Ausarbeitung VvoNn Normen un die Kontrolle
dessen, w as iın den Staaten geschieht, der Weiterbildung des Völker-
rechts und der Ausgestaltung der innerstaatlichen wWwW16€e internationalen
Verhältnisse aktıv mitarbeiten können.

Ahnliches gilt VO  a den anderen SoNderorganisationen, die ach 1945 eine
der 1AO analoge Stellung erlangt haben ID darf nıcht verwundern, da{fß sıch
ıhre Tätigkeıt, W1€e schon die der 1AO ZULC Völkerbundszeıit, in den Kolonien
der unterentwickelten Ländern besonders ausgewirkt hat. ort war ihre

rechtlern nıcht als unmittelbar verbindlıches Recht angesehen wird. SO Georg Dahm,
Es sei hier angemerkt, daß die Menschenrechtserklärung der VO  z den V ölker-

Völkerrecht, E Stuttgart 19568, Die vonmn der Krklärung unterscheidende
Menschenrechtskonvention ber die konkreten Miıttel un: Wege der Durchsetzung kam

Jangjähriger Beratungen nıcht zustande.
Vgl Hartwiıg Bülck, Art „Verwaltungsgemeinschaften” 1m Wörterbuch des

Dölkerrechts (Strupp-Schlochauer), Aujfl; Bd: HIL, 1962
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Hilfe melstien nO11g, un: ergab sıch ber S1C viel eher 1116 Möglich-
keit privater Initiative als ber die üblichen staatlichen Kanäle Sowohl tür
die Technical Assıstance WIC auch für die Kapitalhilfe können sich dıe iınter-
nationalen Organisationen nützlich und unentbehrlich machen Ein-
mal weil S16 die durch einzelne Staaten angebotene Hilfe entpolitisieren
ErmOSCH, indem EINE wirkliche oder vermeintliche Einflulßnahme des (Ge-
währers der Hilfe neutralisiert werden ann. Und /Axrr andern, weil S1C der
Initiative VO  m priıvater Seite und der Hochherzigkeit einzelner CII reiches
Feld VO Möglichkeiten bıeten 18

Zusammenftfassend ließe sich etwa folgendes cn  ° Die Idee und Wirk-
hlichkeit eiNer organısıerten Völkergemeinschaft macht dıe Sorge für den
sozialen Ausgleich autf Weltebene der ihren. Dabei WIT':!  d die Teiulung der
Welt OUVerane und abhängige Gebiete ebenso abgelöst WIC der Man-
dats- un Treuhandsgedanke, der bisher qlg Ordnungsschema für das Ver-
hältnis beider gedient hat Die Ausdehnung des Souveränitätsprinz1ıps auf
praktisch alle Gebiete und Völker der Erde führt dabei Kgalısie-
run der Staaten dem Sinn, dafßs keine Unterschiede VO  —; Zivilisation,
Rasse, geographischer Lage us  E mehr dulden bereıt IsTt Daraus wird
„Entwicklung” überall dort gefordert, die erlangte Souveräniıtät SONS

Jediglich formal arc. Anderseits zeigt sich eln Trend ZUrLC Auflockerung des
sTiarren Souveränitätsprinziıps, weil nıcht N1Ur die Bedeutung übernationaler
Gemeinschaften aut regionaler Basıs mehr un mehr steigt, sondern auch
nichtstaatliche internationale Urganisationen auftfkommen un: ziehen. So-
weıt sıch also Probleme mehr technischer Natur handelt, ist C116

SCWISSC Bereitschaft ZUrr Hinnahme VO  — übernationalen Kingriffen 1111 d -poli-
tische Sektoren un: entpolitisiıerten Formen unverkennbar

DOKTRINALE (GRUNDLAGEN

Auf dem Hintergrund dieser völkerrechtlichen Entwicklung 1513 sich je
CISCS mehr rundsätzliche ZUr internationalen Doktrin der Kirche SaSCH,
auf der die KEnzyklika fußt KEs wird sich ZCISCH, da{f die ecUu«c Perspektive
EeiIiNer gesteigerten Interdependenz der Staaten und Völker auch ler schon
weitgehend bestimmend geworden 1st

W Ee1 Dinge SCICH, meın CIMn erschıenenes Werk für die neueste
Entwicklung des Völkerrechts bedeutsam, nämlich die Entwicklung der Völ-
kergemeinschaft ZUC Welfare oOMMUNLLY und die Friedenssicherung Zeıt-
alter des Atoms Die Aufgabe des Völkerrechts, heifßt dort SCI heute
”t0 provide the foundation of an prosperı1Ly Dem klassischen, VOo

den hochziıvilisıerten ıberalen Staaten des Jahrhunderts bestimmten Völ-
kerrecht a  €, MmeınTt derselbe Verfasser, och 61 ‚„Nachtwächter- VöL-
kerorganisatıon entsprochen, dıe gul ZUF damalıgen Laissez faire Politik
gepalst hätte Heute aber bräuchte C111 Völkerrecht das aut der Idee der
wechselseitigen Verantwortlichkeit gründe und das den NEUEN, relativ schwa-

Die VerwaltungspraxIi1s der Vereıinten Natıonen un ihrer Sonderorganısationen ist
ausfünrlich dargestellt bei Walter Sharp, Fıeld Admiınistratıon the United
Natıons System, Fhondon 7196717
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Ilem ftlich ärkeren,DU AL  ge A DU !  e als auch darübe hinaus 0CC e -
enseit ge Hilfe ZUTr Überwindung dieser Schwäche sicherstelle. Auch Friede

bedeutete heute mehr als das bloße Fehlen VOoO  - Gewaltanwendung, bedeute
konstruktive Zusammenarbeit, besonders auf wirtschaftlichem Gebiet. So
wI1e sich der Einzelstaat VO ‚„Nachtwächterstaat“‘ der liberalen Epoche ZU

heutigen ‚„ Wohlfahrtsstaat“‘ entwickelt habe, müsse auch 1m Völkerrecht
neben das Lberale Prinzip der Sicherung der Freiheit des einzelnen Mit-
gliedes der KRechtsgemeinschaft och das soziale Prinzip der Sorge und Ver-
antwortlichkeit der Gemeinschaft für
ten 1

das Wohl aller Mitglieder hinzutre-
Ganz äahnlich äußert sich Mater et Magistra:

‚„Die Entwicklung der geschichtlichen Situation stellt immer kKklarer heraus: Die Maßstäbe
von Gerechtigkeit un Bıllıgkeit müssen nıcht 1Ur aut die Beziehungen Vo Arbeitnehmern
und Arbeıtgebern angewandt werden, sondern ebenso uch auf die verschiedenen Wırt-
schaftszweige untereinander und die wirtschaftlich unterschiedlich gestellten Gebiete e1in
un desselhben Landes; das gleiche gilt innerhalb der SaANZCNH menschlichen Gemeinschaft
für dıe verschiedenen wirtschaftlich un gesellschaftlich verschiedenem Grade ent-
wıckelten Länder*‘‘

Der Aufgabenbereich der ‚„Katholischen Sozlallehre®® WITF':!  d damit INn eine
eue Dimension hineingestellt. Es mas se1ın, daß ber die ier anzuwenden-
den ‚„Mafßstäbe der Gerechtigkeit un Billigkeit”® auftf Grund des schon e_
wähnten mehr praktisch-konkreten Charakters der Knzyklika NUur eine Fülle
VO  — Einzelhinweisen gegeben wird. Dies darf jedoch nıcht darüber hinweg-
täuschen, dafß In der KEnzyklika gerade auch hinsichtlich der Ausgestaltung
der Völkergemeinschaft 1ım Hinblick auf ihre CUC Aufgabe der BEntwick-
lungshilfe doch ein1ıge SaNz grundsätzliche Gesichtspunkte genannt Sın  d, die
infolge ihrer Bedeutung innerhalb der katholischen Soziallehre den les-
bezüglichen Ausführungen mehr Gewicht geben, als e bel einem UF fl  ucC  h-
tıgen Lesen zunächst scheinen könnte. Es iıst hierbei hauptsächlich 1€
Stelien gedacht, auf die Wahrung des Welt-Gemeinwohles hingewiesen
wird, das Problem des Völkerfriedens angeschnitten wird un WOo die
Wichtigkeit einer rechten Wertordnung eim Aufbau gesellschaftlicher
Strukturen betont wird2

Das Welt-G'emeinwohl
Hs hat zweiftellos eine tiefe Bedeutung, wenln In Mater el Magistra auUu>s-

drücklich eın „gesamtmenschliches Gemeinwohl“‘ ((O) un ein ‚„weltwirt-
schaitliches Gemeinwohl*® (&1) erwähnt wird

Röling a.a.0 bzw. 50—52
Verwunderlich könnte 6S aut den ersten Blick erscheinen, daß die Rolle der Aus-

wanderung für den internationalen Ausgleich in Muter el Magistra 11UT gestreift wird (45)Dies hängt wohl nıt der Einsicht ın die Notwendigkeit der Kntwicklung im jewelligenand selbst Eıs ıst Iso die Folge einer Konzeption der weltpolitischenund weltwirtschaftlichen Ordnung. Das darf ber nıcht VErSCSSECH Jassen, daß der Satz:
‚„Eın and hne Menschen gehört den Menschen hne Land*®® bestehen bleibt Bosc, La
.  0  o  N Internationale eit 1’Eglise, Paris 1961, 145 ff.) Übrigens hat das ständigeEintreten der Kirche für das Recht auf Aus- bzw. Kınwanderung keinerlei Rechtfertigungder Kolonialherrschaft bedeutet. Es bezog sıch immer L1UT auf das Recht der einzelnen
oder der Famılien. Vgl z. B dıe Pfingstansprache Pıus’ XIL 1941 7 autf dıe uch die obenerwähnte Stelle über Auswanderung in Mater el Magıstra Bezug nımmt.
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ell
elnen Staat, sondern uch dieGesa heit der tischen Ger SenN al

CIn natürliche Gemeinschaft, als eine socıelasnaturalis, angesehen, als
eın Gemeinschaft, die VOoO Schöpfer vorgegeben ıst un nicht erst durch
den Willen der Beteiligten konstitmiert wird Dies erhellt schon allein dar-
QuUS, dafß INnäan auch die Beziehungen zwischen Staaten als dem Naturrecht
unterworfen dachte. Als Ausdruck der eigentlich politischen Gemeinschaft,
nämlich ı Gemeinschafrt, die das Gemeinwohl verwirklichen hat, hat
INa  w aber his VOTr kurzem hauptsächlich den Kinzelstaat genannt. Neuer-
dings ist INna  — jedoch azu übergegangen, neben dem Einzelstaat auch och
d  1€ Bedeutung der organısıerten Staatengemeinschaft für dıe Verwirklichung
des Gemeinwohls betonen. So sagt 1US XIL SCIiNeEer Weihnachtsbot-
schaft 1951, anläislich der Menschwerdung VoNn der Beziehung des
Sohnes Gottes ZuU Menschengeschlecht spricht: „Zum Menschengeschlecht
sowohl ı SCINeETr FEinheit die die gleiche persönliche Würde aller Menschen
besagt W16 sCec1NeNn vielfältigen esonderen Gemeinschaften, zumal JENCN,
die Schoße dieser Einheit notwendig sind die äußere Ordnung un
die rechte Organisation ZU gewährleisten oder ihr wenigstens Ee1Nc gröfßsere
natürliche Vervollkommung geben, gehören erster Stelle die KFamilie,
der Staat und auch die Gemeinschaft der Staaten;: enn das Gemeinwohl, 64
der Wesenszweck jeden VoO  a ihnen, annn weder bestehen och gedacht
werden ohne deren ıiNNere Beziehung ZUFF Einheit des Menschengeschlechtes.
Unterdiesem Gesichtspunkt ist die unauflösliche Vereinigung der Staaten
= natürliche Forderung, S1IC 1sT einNne Tatsache, die sich ihnen aufdrängt
und der SIC sich, wWeNnn auch zuweilen zögernd, WwWIC der Stimme der Natur
unterwerfen, indem S1C sich bemühen, ihrer Vereinigung auch C111 dauer-
hafte äußere Regelung, GIH® Organisation geben. Der Staat un che
Gemeinschaft der Staaten mit iıhrer Urganisation sind a1sO kraft ihrer
Natur un der sozjalen Anlage des Menschen und TOTIZ aller Schatten, wI1Iie

die Krfahrung der Geschichte bezeugt Formen der Eunheit und der Ord-
das menschliche Leben undNung untier den Menschen, unentbehrlich fü

förderlich für dessen Vervollkommnung.66 91

Einzelstaat un Staatengemeinschaft beide sind 1Iso für das (Gemein-
ohl verantwortlich Solidaritätsprinzip un Subsidiaritätsprinzip sind auch
jer miteinander verknüpft: das C1116 die grundsätzliche Einheıiıt des Men-
schengeschlechtes über alle Irennungen hinweg betonend un: das andere die
Wirklichkeit C1LHNeEer Raum und eschichte vielfach gegliederten Mensch-
heitsfamıilie als notwendiges un erstrebenswertes Gut aufrecht-
erhaltend.

Genau denkt auch die Knzyklıka. In dem schon erwähnten Abschnitt,
VOo „weltwirtschaftlichen Gemeinwohl“® die ede ıst (C1); wird dieses

neben dem „Vvolkswirtschaftlichen Gemeinwohl*® genannt und ausdrücklich
definiert als ‚„Ineinandergreifen Vielzahl ihrer Struktur und
ıhrer Größe schr verschieden gearteier Volkswirtschaften“‘ Die Wandlung,
die dem internationalen System auch Aufgaben sozlaler Gerechtigkeit über-

Zaitiert nach Utz-Groner (Hrsg Ya Auibau und Entfaltung des gesellschaft-
lıchen Lebens Soziale sSsumme Pıus AIL., Freiburg/Schweiz 5 Bde., nr. 4197 —99
Vgl untfer der Külle ähnlıcher Aussagen Utz TONner 390631f 3491 6237
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Heinrich Krauss
trägt‚ Wie 7 B. den Ausgleich wirtéchaftlicher‚ gesellschaftlicher oder kul-
tureller Niveauunterschiede, schiebht also den staatlichen Bereich un SEeINE
Pflichten und Rechte ZUF Gemeinwohlverwirklichung nıcht beiseite.

Bereits bei seinem Amtsantritt hatte ius XIL auf die notwendige Ach-
tung VOLT den Kigentümlichkeiten eINes jeden Volkes hingewliesen *, alter
el Magistra nımmft diesen Gedanken aut unter ansdrücklicher Zitierung der
betreifenden Stelle, in der heifst ‚„„Alle Bemühungen un Horderungen
nach einer sinnvallen Kntwicklung un Entfaltung der Anlagen und kräfte
und Bestrebungen,; die im verborgenen Innern jedes Stammes schlummern,
begrülst die Kirche mıt Freuden un begleitet S1e mit ihren Wünschen, VOTI' -

ausgeselzt, daß s1e nıcht 1m Widerstreit stehen mıt den Pflichten, die sıich
aus der Fainheit ihres Ursprungs und ihrer gemeinsamen Bestimmung tür 1e
Menschheit ergeben“ Die katholische Soziallehre hat daher auch das
politische Unabhängigkeitsstreben der Kolonialvölker iın keiner Weise 5C-
tadelt „ Ws darf®‘, sagt Pius XIL seiner Weihnachtsbotschaft 1955,; ‚„Jjenen
Völkern eiNne gerechte un Tortschreitende politische Freiheit nıcht Verwei-
gert und hintertrieben werden®‘ 23. Die (Iranzösischen) Bischöte VOoO  b Mada-
gaskar haben SiC.  h 1953 nicht gescheut, den Protest elner wenig
leucheien öffentlichen Meinung ihres Herkunftslandes das Recht der Mada-

auft Selbständigkeit ausdrücklich anzuerkennen2
Das Recht der ehemaligen Kolonialvölker auf eigene, SOUvVveräne Staatlich-

keit ergibt sich daraus, da{fs DUr eıne eigenständige politische Urganisation
eın Land und olk gemäß seiner Kıgenart vertreten un darüber bestimmen
ann. Gerade die Erfahrungen der Kolonialzeit un der europäischen Na-
tiıonen während ihrer „Kintwicklungsperiode”” 1m 19. Jahrhundert welsen
auf die Wichtigkeit der politischen Selbstbestimmqu auch für den wirt-
schaftlichen und sozlalen Fortschritt hin Gerade bei der vorgesehenen wırt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung ın jenen Ländern sınd viele (5€s
sichtspunkte IN Bezug auf VWiırtschaft, Kultur, Gesellschaftsstruktur USW,.

Finklang bringen, daß die Bedeutung der politischen Gemeinschaft und
Organisation 1er besonders groß ist 2

Dies gilt übriıgens nıcht 1Ur für die Länder, die sich entwickeln wollen.
sondern entsprechend auch für die andere Seite, die dafür Hilfe gewährt. Kıs
sind auch hier 1Ur die Kinzelstaaten, die die nötıgen rundsatzentscheidun-
SCH treffen un Mittel ım nötıgen Umfang sicherstellen können. Mag auch
aut beiden Seiten die private Initiative unerläfslich se1in, mögen sich terner

vielen Fällen die internationalen Organisationen ZULC Abwicklung der
Hilfsmafßnahmen anbieten, der Kınzelstaat WITF':  d weıiterhin für die sozıale
Integration des Individuums le t;tlich verantwortlich bleiben un! erst u  ber

Utz-Groner
Utz-Groner 63(1; vg] azuı uch BOscC q.a.0 133 Robert Delayıgnette, \hrı-

tftentum und Kolonıalısmus, Bıbliothek Ekklesia, Aschajfenburg 19061, 58 ff.; Blar-
done. Catrıce, Follıet (Hrsg.), Inıtiatıon au Problemes d’Outre-Mer. Colonisation,
Decolontsation, Sous-developpement, Lyon 1959,

Die katholische Kırche wırd 90080 Hılfe eines ausgiebigen Quellenmaterials geradezu
des Verrats = Frankreich un Kuropa bezichtigt VO.  e Francois MejJan, Le Vatican COI -
tre la France d’Outre-Mer?, Paris 1957

ber die Frage, inwleweıt diese der jene Menschengruppe eın Recht autf Staatlich-
keıt in einer konkreten Sıtuation hat, vgl Jean-Yver Calvez, Independance Politique,1n Revue de ? Action Populaire, 730 (1959)
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Entwicklungshilfe un Völkerrecht

den Ausgleich un die Zusammenarbeit zwischen en Staaten kann die
Integration auftf der übernationalen Kbene vorangetrieben werden.

Mit diesem Eıintreten für die Verantwortlichkeit der Kıinzelstaaten ist
also weder CiNer Anarchie der staatlichen Souveränitäten das Wort geredet
och auch der „Vorrang der Privatinitiative der Einzelnen“‘ (51) bedroht
Die Knzyklika hat allerdings ihrer stärkeren Betonung der Rolle des Staa-
tes natiıonalen WIC internationalen Bereich (54) Ee1INe Abgrenzung der
Verantwortung VOLSCHOILLMNNECN, WIC SIC der heutigen geselischaftlıchen Rea-
ıtät entspricht

Die übergreifende Solidarität der Staaten un Völker ist jedoch be al{
diesen Krwägungen vorausgeseizi Keıin Staat kann mehr aus CISCNCH
Kräften die Probleme des modernen Industt lezeitalters lösen un: die der
Kntwicklungshilfe wen1gsten. I Dies gilt gleicherweise für die Länder, dıe
Hilfe beanspruchen, WI1®6 für dıejenigen, die Hilfe gewähren Hiıer ann 1Ur
CITIC Rücksichtnahme un Zusammenarbeit autf bilateraler oder multilate-
raler Basıs eLiwas erreichen (OU)

Entwicklungshilfe und Friedenssicherung
Vielleicht wIird erst jetz ©ilig klar, welche politischen, wıirtschaftlichen

un geistigen Gefahren sıch TOTZ des allgemeinen Fortschritts un! der
ständig zunehmenden internationalen Verflechtung Aaus dem verschiedenen
Entwicklungstempo der einzelnen Erdteile und Zweige der Menschheit —

geben können. Das darauf beı uhende „Eintwicklungsgefälle das zudem
TOTZ aller bisherigen Bemühungen eher Zunehmen qls Abnehmen
ıst 1ist nıcht zuletzt schuld der labilen Situation vielen Weltgegen-
den und damit auch bei das Mifstrauen ZU stärken, das der friedlichen
Zusammenarbeit hinderlich 1st un!: VO  > dem auch die Knzyklika spricht
(205 Jede unerwartete Veränderung annn Verschiebung des Macht-
potentials der Blöcke führen, auft dessen prekärem Gleichgewicht allein lei-
der der VWeltfriede weitgehend ruht Iie Knzyklıka WwWEeIS dıiesem Zusam-
menhang darauf hin da{fß dieses Mißtrauen se1inerseIits wieder Ursache für
PLCS15C Rüstungsausgaben werden könnte (203 204) 26

Ebenso POS1LULV wWIC das Streben nach politischer Unabhängigkeit ist alsg
auch das heute damit verbundene Streben ach Kntwicklung, nach
höherer, meıs auch industrieller Produktion, ach Steigerung des Konsums
für alle beurteilen ?” Es ıST schon 0N Gründen des internationalen Woh-
les wünschenswert dafß der wirtschaftliche un: sozijale Standard EC1iNes JLian-

Wenn der Enzyklika uch noch andernorts die ungeheuren Küstungsausgaben g-
randmarkt werden (69), schlielst das natürlich dıe Eınsicht nıcht AdUS, da dıe Au{ffas-
SUNSECH über Recht und Pflicht der Verteidigung, WIC S16 Pıus AL vielfach deutlich 20KL

gesprochen hat weiılter bestehen bleiben ‚„„Die Völkergemeinschaft mu{ miıt gewli1ssenlosen
Verbrechern rechnen, die Zzu Verwirklichung iıhrer ehrgeizıgen Pläne nıcht davor zurück-
schrecken, totalen Krieg entfesseln Darum bleibt den andern Völkern, 51C
ihre Eixistenz und TE kostbarsten Güter eschützen und den internationalen Unglücks-
stiftern nicht freıes Spiel lassen wollen, nıichts übr1g, als sıch wohl der übel auf den Tag
vorzubereiten, S1C sıch verteıdigen müssen”®* (Utz-Groner Dr 444)

Die Frage, wieweıt jedes der Entwicklungsländer Autfbau CLEr Industrie gehen
solle, bleibt hier natürlıch außer Betracht. al eiNn SC WISSCSH Ma{iß Industrialisierung
wohl überall nötig SC1LI1 wird, dürfte unzweıfelhaft SC1MN.
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t1sC tatus de
sich die litische ntwicklun ZUr Selbs eıt

Gebiete, die bislang ı der Rolle der blolßen Rohstoffproduzenten gehalten
Waren, ohne allzu große Unzuträglichkeiten für die Völkergemeinschaft
vollziehen. Die heutige gefährliche Lage ı Südamerika etwa dürfte C1INe

Warnung SCIMN. ort kam ZwWar VOL anderthalb Jahrhunderten schon die poli-
sche Unabhängigkeit zustande, die entsprechende ıiNNere Entwicklung blieb
jedoch aQuUusSs,.

Ks Nnu sicher E1 Iusion glauben, der historische Prozeiß
KRichtung auf die Welteinheit den die Menschheit mıiıt dem Fortschreiten
der industriellen Revolution eingetretien ist de VOo  — selbst Aaus den
ıhm immanenten Faktoren, nde gelangen. „Gleichzeitig
wachsen mıt dem mächtigen Fortschritt der wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Urganisation autf Weltebene die Spannungen zwischen Irt-
schaftlich unterschiedlich entwickelten Völkern.“ Diese Feststellung Ma-
fer el Magistra (40) ruft Satz aus der Weihnachtsbotschaft 1955
1US XI 10585 Gedächtnis, wonach „„die Bemühungen den Frieden nicht
Aur Maßnahmen bestehen dürfen, deren Ziel die Beschränkung der
Möglichkeit Krieg führen, 1ST sondern mehr och darın, frühzeitig den
Gegensätzen zwischen den Völkern, die ihn herbeirufen könnten, vorzubeu-
SCH oder S16 A mildern oder auszurotten“®®?® Der Friede un die rechte
Ordnung seizen C116 talıge, konstruktive Mitwirkung der Völker und der
einzelnen VOTaUS. KFriede un Ordnune SIN  d heute mehr enn IC nıcht NUur

durch die Störung eingespielten Gleichgewichts bedroht sondern da-
durch daß divergierende I rends des wirtschaftlichen un sozlalen Lebens
nıecht rechtzeitig ZU. Ausgleich un Koordination gebracht werden Q

1e rechte Wertordnung
Nicht DUr 611e tätige un konstruktive Mitwirkung ıst nötig tür die Ar-

beit Frieden und internationalen Ordnung, sondern G1

solche, die diese Mitwirkung aus dem Geist sıttlichen un religıösen
Umkehr un Krneuerung vollzieht. ‚„ Ks gibt uUunserer Zeit“ betont Ma-
fer el Magistra, ‚„wohl eiıne größere Torheit als den Versuch dieser Weit
e1ne teste un brauchbare Ordnung autizubauen ohne das notwendige Fun-
dament nämlich ohne ott die Gr e des Menschen verherrlichen und
dabei die Quelle VErSLESCH Jassen, aus der diese röße fLie1t und genährt
wird ©tiscl  tatus de  D  nn Ka  sich die  litische Entwicklung zur Selbständ  eit  er  Geb1ete‚ die bislang in der Rolle der bloßen Rohstoffproduzenten gehalten  waren, ohne allzu große Unzutraghchke1ten für die ‘Volkergememschaft  vollziehen. Die heutige gefährliche Lage in Südamerika etwa dürfte eine  Warnung sein. Dort kam zwar vor anderthalb Jahrhunderten schon die poli-  sche Unabhängigkeit zustande, die entsprechende innere Entwicklung blieb  jedoch aus.  Es wäre nun sicher eine Illusion zu- glauben, der historische Prozeß in  Richtung auf die Welteinheit, in den die Menschheit mit dem Fortschreiten  n  der industriellen Revolution eingetreten ist, würde von selbst, d. h. aus den  ihm immanenten Faktoren, zu einem guten Ende gelangen. „Gleichzeitig  wachsen mit dem mächtigen Fortschritt der wirtschaftlichen und gesell-  schaftlichen Organisation... auf Weltebene die Spannungen zwischen wirt-  schaftlich unterschiedlich entwickelten Völkern.“ Diese Feststellung in Ma-  ter et Magistra (48) ruft jenen Satz aus der Weihnachtsbotschaft 1955  Pius’ XII. ins Gedächtnis, wonach „die Bemühungen um den Frieden nicht  nur in jenen Maßnahmen bestehen dürfen, deren Ziel die Beschränkung der  Möglichkeit, Krieg zu führen, ist, sondern mehr noch darin, frühzeitig den  Gegensätzen zwischen den Völkern, die ihn herbeirufen könnten, vorzubeu-  gen oder sie zu mildern oder auszurotten‘“28, Der Friede und die rechte  Ordnung setzen eine tätige, konstruktive Mitwirkung der Völker und der  einzelnen voraus. Friede und Ordnung sind heute mehr denn je nicht nur  durch die Störung eines eingespielten Gleichgewichts bedroht, sondern da-  durch, daß divergierende Trends des wirtschaftlichen und sozialen Lebens  nicht rechtzeitig zum Ausgleich und zur Koordination gebracht werden??  Die rechte Wertordnung  Nicht nur eine tätige und konstruktive Mitwirkung ist nötig für die Ar-  beit am Frieden und an einer neuen internationalen Ordnung, sondern eine  solche, die diese Mitwirkung aus dem Geist einer sittlichen und religiösen  Umkehr und Erneuerung vollzieht. „Es gibt in unserer Zeit“, so betont Ma-  ter et Magistra, „wohl keine größere Torheit als den Versuch, in dieser Welt  eine feste und brauchbare Ordnung aufzubauen ohne das notwendige Fun-  dament, nämlich ohne Gott; die Größe des Menschen zu verherrlichen und  dabei die Quelle versiegen zu lassen, aus der diese Größe fließt und genährt  wird...“ (217).  In diesem Licht muß das Lob gesehen werden, das die Enzyklika den  Versuchen zur Herstellung einer internationalen Zusammenarbeit spendet,  und muß die Aufforderung zur Unterstützung der überstaatlichen Organi-  sationen verstanden werden. Die schlechte Erfahrung, die man mit den  nationalen Egoismen vielfach gemacht hat, darf nicht dazu verführen, von  28 Utz-Groner nr. 6370  29 Bosc a.a.0. 248 weist darauf hin, daß neben der klassischen, mehr statisch klin-  genden Definition des Friedens als tranquillitas ordinis heute ‚gern auch eine mehr dyna-  mische gebraucht wird: opus 1ustztwe pazx (Pius XII.) und ciyium ordinata conwrdza (Jo>  harmes XXUI.).  442  5In diesem Licht muß das Lob gesehen werden, das die Enzyklika den
Versuchen ZULC prstgl{ung internationalen Zusammenarbeit spendet,
und mMu die Aufforderung ZULC Unterstützung der überstaatlichen Organi-
satıonen verstanden werden. Die schlechte Krfahrung, die Ina.  - mıiıt den
nationalen Kgoismen vielfach gemacht hat darf nıcht azuı verführen, VOD

Utz-Groner 6370
Bosc © 245 weılıst darauf hin, daflß neben der klassischen, mehr statısch klin-

genden Definition des Friedens als tranquillitas ordıniıs heute SCrN 2808 1Ne6 mehr dyna-
mische gebraucht wıird: OPUS Justitiae PaLX (Pıus ALL.) und CLYLWIN ordinata concordia (Jo>
hannes
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Ben ‚Internationa ] schon d eil rwarte ie En99täuéc':huhgen‚ diemMaa  }mıt den politischen Organisationen der Völkergemei
schaft, Völkerhbund un UNO gemacht hat, sollten hierin VOLT jedem Halven

Optimismus bewahren (Genau $ () verkehrt auch IMEINCI, INa  D

könnte auf dem Weg ber die nicht-staatlichen internationalen Organisa-
tionen die och allzu anarchische Konkurrenz der Staaten durch ‚] 001% bloße
Ausdehnung und Vermehrung der funktionalen Dienste letztlich umgehen.
Dieser „Funktionalismus 7 WIC Ial ıhn nenn 31 ıst zudem der Illusion Aaus-

geseizt als best den auf der internationalen Kbene JENC fahren nıicht
die sich AaUus der fortschreitenden rokratisierung des Gesellschaftslebens

Industriezeitalter ergeben: Gefahren der Erdrückung der KEinzelperson
durch die aNONYVIMNE Verantwortung VOoO.  — ‚„ Technikern“ des Sozialen uch
die internationalen funktionalen Dienste können NUuUr segensreich wirken,
wenn S1C die rechte Auffassung VOoO Wesen des Menschen besitzen ınd ı11  kn

ihrer Tätigkeit respektieren.
Da{fßs dies ı esonderem Maß i8! Hinblick aut die Probleme der Entwick-

Jung gilt versteht S1C.  h VO selhbst Die Schaffung oft Salz wirtschaft-
hlicher un gesellschaftlicher Strukturen legt den Beteiligten 6e1MN hohes Maß
VOonNn Verantwortung auf. Sosehr Wissenschaft un Technik hierbei otw

dig und nützlich sınd, ebensosehr 93° ‚. bleibt aber bedenken, daß 1es
nicht die höchsten Werte sind; SIN  d 1Ur Mittel, die dem Streben ach
höheren Werten dienlich SCE1IN können‘‘ (175, ähnlich 246)

Der Friede und die konstruktive Arbeit Frieden sind a1lso EeE1INe Auf-
gabe, die bloß TC1IN wissenschaftlich technischen Bereich un allein miıt
dessen Mitteln un Künsten nıicht gelöst werden können. 1US XII hat
ausgesprochen, ‚„dafß der Kernpunkt der Friedensirage heute geist1g--SItt-
licher Ordnung ist°* 33, Darum sınd Abschnitte der Enzyklika, ı denen dar-
auf hingewiesen WIr  d, daifßs ‚„die sittliche Ordnung 1U ZOlt Bestand hat)”

und da{fß ‚weder Friede och Gerechtigkeit auf Erden geben (wird),
solange die Menschen ihre Wiürde als Geschöpfe un: als Kinder Gottes nıicht
erkennen‘‘® mehr als bloße fromme F loskeln, die mıiıt dem besonderen
"T’hema VO Mater el Magistra nichts Iun haben. Sie treffen vielmehr den
eigentlichen Kern der Dinge: ‚„Denn ott ist der erstie un letzte Grund
aller geschaffenen Dinge. Losgelöst VOo.  — Gott, wird der Mensch sich selbst
un en Mitmenschen ZU Ungeheuer: die gegense1lligen menschlichen
Verbindlichkeiten seizen die rechte Bindung des menschlichen (Sewissens
ott VOraus, die Quelle aller VWahrheit Gerechtigkeit un Liebe®®
Und S1C erhellen Wichtigkeit un inn des Beitrags der Kirche auch ZUur

Entwicklungshilfe. Denn einerseıts „umfTaßt die Kirche alle Völker®®
anderseits bejaht un:! achtet S1IC deren Eigentümlichkeiten (150{£.) un: 1st r

Vorbild für die Völkergemeinschaft Darüber hinaus verbindet auch
diese Tätigkeit der Kirche die Menschheit mı7 Christus und Er-

30 Zur Krıtik der heutigen UNO vgl Bosc . 9 341; ılliam H, Roberts,
Le bıen COM MUN polıtıque international, Justice dans le Monde, 8i
1655 f., 199f

Bosc A i Anm
WE

Roberts a 1892
Utz-Groner r 4205
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N: orbeft Lohfink, Bege:g;1ung rriitl Bubers Bihel(ibersetzuné
läsufigswefk : „Wenn.. die Gläubigenl unserem heiligen Erlöser aus San-
/Äe) Herzen verbunden sSin  d be1 ihrer Arbeit ın der Welt, annn setzt ihre
Arbeit gewissem Sinn die Arbeit Jesu Christi selber fort; s1e empfängt
VON ihnm erlösende Kraft un Stärke ..
1€e Worte VOo. Frieden un VO  — der internationalen Zusammenarbeit in

Mater el Magistra erhalten eıne unerwartete Tiefe ber LLUFr VO  —_ daher
Kkann die überaus hinderliche Verwirrung ıIn den Auffassungen ber die
wahre Gerechtigkeit (20511.) beseitigt und jene innere Einheit der Men-
schen herbeigeführt werden, die eiıne gemeinsame Verwirklichung des Welt-
Gemeinwohles möglıch macht, während SONS höchstens eine Zusammen-
arbeit ZUIM} gememsamen Wohl aut den oberflächlicheren Gebieten der In-
formation, der Technik oder der Naturwissenschaften möglich ist, nıcht aber
ZU bonum COMMUN®G, Und DUr be1l der gemeinsamen rechten Vorsteliung
VOo W esen und Zael des Menschen WIT'!  d die gerade durch die Kntwicklungs-
hilfe notwendige Steigerung der internationalen Zusammenarbeit un Ver-
Tiechtung weder bei unNns och den entwickelnden Ländern zu solchen
politischen un gesellschaftlichen Systemen 3301 Strukturen führen, die der
Wiürde und Bestimmung der menschlichen Person förderlich, nicht aber iıhr

SIN  d.

Begegnung mıt Bubers Bibelübersetzung
NORBERT LOHFINK SI

Singt ihm eın Lied,
sıngt inm mıt heblich klingendem Schall (Ps 555

stehts bel Guardini. Der Vers ist hıs dem des Wortes Schall! a115-

hallenden Abschluf geradezu preziös auf gestimmt: sıngt ihm mıt lieblich
klingendem Das macht ih schweifend-melodisch ist, als erhielten
gepflegte Stimmen der Barockzeit einen Wınk, ihr unstvolles Lied be-
ginnen. Irutznachtigall klingt I)as zeigt uNs den eister der Sprache.
Nicht DUr iın den orten, 1m Klang selbst überzeugt u da{fs sich Heines
und Liebliches gebührt eım L0oD des Herrn. och hat für se1n Spiel mıt
dem bezahlen muUussen. Er hat dem Mehr klingender Substanz ein Stück
des nhalts geopfert. VWie 1el schülerhafter ıst da Luther eım Urtext g..
blieben

Singet 1m ein Newes lied
machts gul aunft Seitenspielen mıiıt schalle.

Das eu«c Lied erklingt als890 Sar nicht capella, W1Ie Guardinıi anzunehmen
4WaNS-. Saitenspiele begleiten CS. Ja. eın Drittes tritt\ hinzu. uch 1mMm Waort


